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Sonntag, 09.Oktober 2022

13. Höchenschwander

Haftungsausschluss : Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Diebstähle und anderweitige Schäden jeglicher Art. Der Teilnehmer hat sich selbst Gesamthaft zu versichern.

Zeitplan:

Startgebühr

Gruppen ab 10 Personen

Nachmeldungen

Anmeldeschluss Dienstag 04.10.2022

Nachmeldungen:

im Haus des Gastes von 8:00 bis 9:00 Uhr 

7,- €

5,- €

11,- €

p.P.

p.P.

p.P

Startnummernausgabe 

Warm up

Start 15 km Walker

Warm up

Start 8 km Walker

Warm up

Start 8 km und 15 km Jogger

Zielschluss

Startnummern-Tombola und 

Prämierung der größten 

Teilnehmergruppe 

08:00 Uhr

09:30 Uhr

09:45 Uhr

10:00 Uhr

10:15 Uhr

10:30 Uhr

10:45 Uhr

13:30 Uhr

Im Anschluss 

Start und Ziel am 

Haus des Gastes Höchenschwand

Info und Anmeldung:

www.panorama-lauf.winter-sport-club.de

Veranstalter: Winter-Sport-Club Bannholz-Höchenschwand e.V. und Tourist-Information Höchenschwand 

ab

SCAN ME

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

  
nun hält so langsam der Herbst Einzug 

auf dem Höchenschwanderberg. Nach 

mehrjähriger Unterbrechung kann 

endlich wieder der Panoramalauf des 

Winter-Sport-Clubs Bannholz-Höchen-

schwand stattfi nden.  

Am Sonntag, 09. Oktober 2022 treff en 

sich die Walker und Jogger ab 8:00 

Uhr am Haus des Gastes für die Stre-

cken über 8 und 15 Kilometer. 

Wir wünschen den Läufern und dem 

Veranstalter schönes Wetter und gute 

Fernsicht! 

Das Veranstaltungsprogramm hält 

im Oktober weitere Höhepunkte für 

Sie bereit:  

Am 08. Oktober Doris Reichenauer 

vom „Dui do on de Sell“, am 14. Okto-

ber gastiert Stefan Mross mit dem Süd-

tiroler Special „Immer wieder sonntags 

... unterwegs“ und am 22. Oktober 22 

wird die Militärkapelle „Grand Ducale“ 

aus Luxemburg ein Gastspiel im Haus 

des Gastes in Höchenschwand geben.  

Karten gibt es bei der Tourist-Informa-

tion Höchenschwand.  

Ihre Gemeindeverwaltung 
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TELEFON
Polizei 110 
Feuerwehr 112 
Ärztlicher Notfalldienst 116 117
Zahnärztl. Notfalldienst  0180 322255530  

Telefon 
Polizeiposten St. Blasien 07672-922280 
Feuerwehr-Kommandant 
Herr Kaiser 0172 9444942
Bergwacht
Felix Huber 0176 2121618
Sozialstation St. Blasien  07672-2145 

Arzt 
Dr. Bull/Drobach/Ehret
Waldshuter Str. 13 07672-1660 

Apotheke 
Kur-Apotheke 
Bgm.-Huber-Str. 6    07672-890

Tierarzt 
Herr Rüger 
St. Blasien 0171-7355612

Kirchen 
Kath. Pfarramt   07672-534 
Evang. Pfarramt   07672-706 

Recycling-Hof Attlisberg 
Mittwoch 13:00 bis 16:00 Uhr
Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

APOTHEKE

Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und 
endet um 08.30 Uhr am nächsten Tag.

Samstag, 08. Oktober 2022: 
Apotheke Dr. Kammerer St. Blasien, 
Bernau-Menzenschwander-Str. 5, 
Tel.: 07672 - 5 15 
  
Sonntag, 09. Oktober 2022: 
Löwen-Apotheke Waldshut, 
Kaiserstr. 11, Tel.: 07751 - 34 43 
  
Samstag, 15. Oktober 2022  
Apotheke am Seidenhof WT-Tiengen, 
Hauptstr. 12, Tel.: 07741 - 75 51 
  
Sonntag, 16. Oktober 2022: 
Engel-Apotheke Waldshut, 
Kaiserstr. 93, Tel.: 07751 - 8 39 30 

SPRECHZEITEN IM RATHAUS
Gemeindeverwaltung  07672-4819-0 

Öff nungszeiten
Montag bis Freitag    8:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag   14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag   14:00 bis 18:00 Uhr
 

TOURIST-INFORMATION
im Haus des Gastes 07672-48180

Öff nungszeiten
Mo – Fr               09.00 – 12.00 Uhr     
Mo, Di,  & Fr.     14.00 – 16.30 Uhr
Sa                        10.00 – 12.00 Uhr

BERATUNGSSTELLEN
Diakonisches Werk, 
Waldshut  07751-83040 

Frauen- & Kinderschutzhaus  07751-3553 

Off ene Beratung
„Courage“  07741-8082277

Hospizdienst e.V.          07751-802333 

Anonymes Sorgentelefon 
für Erwachsene  0800-1110111 

Anonymes Sorgentelefon
für Kinder & Jugendliche 0800-1110333 

Pfl egestützpunkt 
Landkreis Waldshut  07751-864252

 IMPRESSUM
HERAUSGEBER: 
Bürgermeisteramt Höchenschwand, 
Waldshuter Straße 2, Höchenschwand, 
Tel. 0 76 72 / 48 19 - 0, Fax 0 76 72 / 48 19 - 19, 
rathaus@hoechenschwand.de

VERANTWORTLICH FÜR DEN 
REDAKTIONELLEN TEIL: 
Bürgermeister Sebastian Stiegeler 
oder Stellvertreter.

FÜR DEN ANZEIGENTEIL/DRUCK: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Str. 45, Stockach, Tel. 07771/93 17-11, 
Fax: 07771/93 17-40, anzeigen@primo-stockach.de, 
www.primo-stockach.de

WICHTIGE RUFNUMMERN • INFORMATIONEN • NOTDIENSTE

Die nächste 
Ausgabe 

erscheint am 
19. Oktober 2022.

§ 1 
§ 13 wird wie folgt neu gefasst: § 13 Gebührenmaßstab und 
Gebührenhöhe für die Unterkunft Kapellenweg 2
1. Die nachfolgenden Absätze des § 13 gelten nur für die Un-

terkunft Kapellenweg 2 in Höchenschwand.
2. Die Benutzungsgebühr setzt sich aus einer Grundnut-

zungsgebühr (inkl. Heizkosten, Warmwasser, Betriebskos-
ten) sowie einer Verbrauchsgebühr (Strom, Wasser/Ab-
wasser, Müll) zusammen.

3. Die Grundnutzungsgebühr wird pro Wohneinheit erhoben 
und beträgt monatlich 7,66 €/m². Wird eine Wohneinheit 
von mehreren Personen bewohnt, teilt sich die Gebühr 
entsprechend auf die Bewohner auf.

4. Die Verbrauchsgebühr wird pro Bewohner erhoben und 
beträgt monatlich 55,- €.

5. Bei der Errechnung der Grundnutzungsgebühr und der Ver-
brauchsgebühr nach Kalendertagen wird für jeden Tag der 
Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr zugrunde gelegt.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinde Höchenschwand
- Landkreis Waldshut - 

1. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Benutzung von 

Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 
vom 26.01.2015 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) sowie §§ 2 und 13 des Kommunalabgabenge-
setzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Höchenschwand am 26. September 2022 folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften vom 26.01.2015 
beschlossen: 
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§ 2 
§ 13 a wird wie folgt neu eingefügt: 
§ 13 a Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe für die Unter-
kunft Heppenschwand 23
1. Die nachfolgenden Absätze des § 13 a gelten nur für die 

Unterkunft im Ortsteil Heppenschwand Haus Nr. 23.
2. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Gebühr ist der 

überlassene Wohnplatz.
3. Die Gebühr einschließlich der Betriebskosten beträgt 

317,00 Euro pro Wohnplatz und Kalendermonat.
4. Bei der Errechnung der Gebühr nach Absatz 3 nach Ka-

lendertagen, wird für jeden Tag der Benutzung 1/30 der 
monatlichen Gebühr zugrunde gelegt.

 
§ 3  

Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.03.2022 in 
Kraft. 
  
HINWEIS: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
  
Höchenschwand, den 26.09.2022 
  
gez.
Sebastian Stiegeler
Bürgermeister 
 
  
Gemeinde Höchenschwand  
Landkreis Waldshut 

Satzung über die Entschädigung  
der ehrenamtlich tätigen Angehörigen  

der Gemeindefeuerwehr Höchenschwand  
nach § 16 FwG  

(Feuerwehr-Entschädigungssatzung – FwES)  
vom 26.09.2022 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) i.V.m. § 16 des Feuerwehrgesetzes (FwG) hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Höchenschwand am 26.09.2022 
folgende Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich 
tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr beschlossen: 

§ 1  
Entschädigung für Einsätze 

(1)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeu-
erwehr erhalten für Einsätze und Brandsicherheitswachen 
auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall als 
Aufwandsentschädigung nach einem einheitlichen Durch-
schnittssatz ersetzt. Dieser beträgt für jede volle Stunde 15 
Euro. 

(2)  Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächlichen 
zeitlichen Inanspruchnahme (gerechnet ab dem Zeitpunkt 
der Alarmierung bis zur Wiederherstellung der Einsatzbe-
reitschaft einschließlich angeordneter Ruhezeiten) zugrun-
de zu legen. Angefangene Stunden werden auf volle Stun-
den aufgerundet. 

(3)  Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinander-

folgenden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall 
und die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe als 
Aufwandsentschädigung ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei 
Vorliegen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG 
kann der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seinen An-
spruch auf Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeitge-
ber rechtsgeschäftlich abtreten. 

§ 2  
Entschädigung für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
(1)  Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltun-

gen mit einer Dauer von bis zu zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen wird auf Antrag als Aufwandsentschädigung für 
Auslagen ein Durchschnittssatz von 8,00 Euro für die ers-
ten drei Stunden und von 2,00 Euro für jede weitere Stun-
de gewährt. Entsteht neben den Auslagen tatsächlich ein 
Verdienstausfall, wird dieser in der nachgewiesenen Höhe 
ersetzt. 

(2)  Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- und Fort-
bildungsveranstaltung vom Unterrichtsbeginn bis -ende 
zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden auf vol-
le Stunden aufgerundet. 

(3)  Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des 
Gemeindegebietes erhalten die ehrenamtlich tätigen An-
gehörigen der Gemeindefeuerwehr neben der Entschä-
digung nach Absatz 1 eine Erstattung der Fahrkosten der 
zweiten Klasse oder eine Wegstrecken- und Mitnahmeent-
schädigung in entsprechender Anwendung des Landes-
reisekostengesetzes in seiner jeweiligen Fassung, sofern 
nicht von Dritten eine Erstattung erfolgt. 

(4)  Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von 
mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden der 
entstehende Verdienstausfall und die notwendigen Ausla-
gen in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei 
Vorliegen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG 
kann der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seinen An-
spruch auf Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeitge-
ber rechtsgeschäftlich abtreten. 

§ 3  
Zusätzliche Entschädigung 

(1)  Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- und 
Fortbildung tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr, die durch diese Tätigkeit über das übliche Maß hi-
naus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche 
Entschädigung im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als Auf-
wandsentschädigung für Übungsleiter: 

 Kommandant 1.000 Euro/Jahr 
 Stv. Kommandanten je 500 Euro/Jahr 
 Jugendfeuerwehrwart 200 Euro/Jahr 
 Gerätewart-Atemschutz 200 Euro/Jahr 
 Gerätewart-Fahrzeuge 200 Euro/Jahr 

(2)  Wird die Funktion nicht über das gesamte Jahr ausgeübt, 
so wird für jeden Monat den die Tätigkeit ausgeübt wurde 
eine anteilige Aufwandsentschädigung von 1/12 gewährt. 

(3)  Die Aufwandsentschädigungen werden zum 01.12 eines 
jeden Jahres ausbezahlt. 

§ 4  
Entschädigung für haushaltsführende Personen 

Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt 
führen (§ 16 Absatz 1 Satz 3 FwG) sind die §§ 1 und 2 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass als Verdienstausfall das entstan-
dene Zeitversäumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus- und Fort-
bildungsveranstaltungen mit einer Dauer von mehr als zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen wird neben der Entschädigung 
für die notwendigen Auslagen als Verdienstausfall 15 Euro/
Stunde gewährt. 
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2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere 
der Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie der 
Brandsicherheitswache.

 
§ 3  

Kostenersatzpflicht 
(1)  Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unentgelt-

lich, soweit nicht in Satz 2 etwas anderes bestimmt ist. Kos-
tenersatz wird verlangt:
1. vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Scha-

den vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,
2. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb 

von Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, 
Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde,

3. vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und 
-einsatzmittel, die bei einem Brand in einem Gewerbe- 
oder Industriebetrieb anfallen,

4. vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden 
beim Umgang mit Gefahrstoffen oder wassergefähr-
denden Stoffen für gewerbliche oder militärische Zwe-
cke entstand,

5. von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadenser-
eignisses die Feuerwehr vorsätzlich oder infolge grob 
fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen alarmiert hat,

6. vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm 
einer Brandmeldeanlage oder einer anderen techni-
schen Anlage zur Erkennung von Bränden oder zur 
Warnung bei Bränden mit automatischer Übertragung 
des Alarms an eine ständig besetzte Stelle ausgelöst 
wurde, ohne dass ein Schadenfeuer vorlag,

7. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen 
Notruf ausgelöst wurde, der über ein in einem Kraft-
fahrzeug installiertes System zum Absetzen eines au-
tomatischen Notrufs oder zur automatischen Übertra-
gung einer Notfallmeldung an eine ständig besetzte 
Stelle eingegangen ist, ohne dass ein Schadensereig-
nis im Sinne von § 2 Absatz 1 FwG vorlag.

 In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 2 
und 3 des Polizeigesetzes des Landes Baden-Württemberg 
(PolG) entsprechend. 

(2)  Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. 
Kostenersatzpflichtig ist
1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich 

gemacht hat; § 6 Absätze 2 und 3 des PolG gelten ent-
sprechend,

2. der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung 
erforderlich gemacht hat, oder derjenige, der die tat-
sächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt,

3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht 
wurde,

4. abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeug-
halter, wenn der Einsatz durch den Betrieb von Kraft-
fahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder 
Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde.

(3)  Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine 
unbillige Härte wäre oder im öffentlichen Interesse liegt. 

§ 4  
Überlandhilfe 

Die Kosten der Überlandhilfe hat der Träger der Feuerwehr zu 
tragen, dem Hilfe geleistet worden ist. § 34 Absätze 4 bis 8 
FwG i.V.m. § 5 gelten entsprechend. 
Ausnahmen von Satz 1 gelten für Überlandhilfe in den Gemein-
de Häusern und Weilheim. Hier gelten die öffentlich-rechtli-
chen Verträge in ihrer zum Einsatzzeitpunkt gültigen Fassung. 

§ 5  
Höhe des Kostenersatzes 

(1)  Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und 
Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe des § 34 Absätze 4 bis 

§ 5  
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

Höchenschwand, den 26.09.2022 
  
Stiegeler 
Bürgermeister 
  
Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. 
  
  
Gemeinde Höchenschwand  
Landkreis Waldshut 

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes 
für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

der Gemeinde Höchenschwand  
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS)  

vom 26.09.2022 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) i.V.m. § 34 Absatz 4 des Feuerwehrgesetzes 
(FwG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand 
am 26.09.2022 folgende Satzung über den Kostenersatz für 
die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen. 
  

§ 1  
Geltungsbereich 

(1)  Diese Satzung regelt die Kostenersatzpflicht für die Leis-
tungen der Freiwilligen Feuerwehr Höchenschwand (im 
Folgenden Feuerwehr genannt). 

(2)  Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unbe-
rührt. 

§ 2  
Aufgaben der Feuerwehr 

(1)  Die Feuerwehr hat
1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notstän-

den Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Ge-
meinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schüt-
zen und

2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbe-
drohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten.

 Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, 
einen Unglücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, 
das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehen-
den Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Men-
schen und Tieren oder für andere wesentliche Rechtsgüter 
führt, von dem die Allgemeinheit, also eine unbestimmte 
und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmittelbar 
betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des 
Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen 
beseitigt oder verhindert werden kann. 

(2)  Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauf-
tragt werden
1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen 

für Menschen, Tiere und Schiffe und



MITTWOCH, 04. OKTOBER 2022 5

8 FwG erhoben. Die Höhe der Kostenersätze ergibt sich aus 
dem in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis. 

(2)  Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden 
Durchschnittssätze festgelegt. 

(3)  Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feu-
erwehrfahrzeugen gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die 
pauschalen Stundensätze der Verordnung des Innenmi-
nisteriums Baden-Württemberg über den Kostenersatz für 
Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in der jeweils geltenden 
Fassung. Für die übrigen Fahrzeuge ergeben sich die Kos-
tenersätze aus dem in der Anlage zu dieser Satzung beige-
fügten Verzeichnis. 

(4)  Die Einsatzdauer beginnt
1. bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung 

(Beginn des Einsatzes) und endet nach Wiederherstel-
lung der Einsatzbereitschaft einschließlich der notwen-
digen Aufräumungs- und Reinigungszeiten.

2. bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehr-
gerätehaus und endet nach der Wiederherstellung 
der Einsatzbereitschaft einschließlich Reinigungs-, Prü-
fungs-, Reparatur- und sonstiger Zeiten, die sich daraus 
ergeben, dass Feuerwehrfahrzeuge wieder einsatzfä-
hig gemacht werden.

(5)  Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. 
Angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten auf halbe 
Stunden, darüber hinaus auf volle Stunden aufgerundet. 

(6)  Daneben kann Ersatz verlangt werden für
1. von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden 

Gemeinde- und Werkfeuerwehren oder anderen Hilfe 
leistenden Einrichtungen und Organisationen erstatte-
te Kosten,

2. die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 3 
Absatz 1 Satz 2 Nr.3,

3. sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige 
Kosten und Auslagen. Hierzu gehören insbesondere 
die durch die Hilfeleistung herangezogener und nicht 
durch Nr. 1 erfasster Dritter, die Verwendung beson-
derer Lösch- und Einsatzmittel und die Reparatur oder 
den Ersatz besonderer Ausrüstungen entstandenen 
Kosten und Auslagen.

  
§ 6  

Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenschuld 
(1)  Die Verpflichtung zum Kostenersatz entsteht mit Beendi-

gung der Inanspruchnahme der Feuerwehr. 
(2) Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt. 
(3)  Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genann-

ten Zeitpunkt fällig. 

§ 7  
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

Höchenschwand, den 26.09.2022 
  
Stiegeler 
Bürgermeister 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. 

Anlage zu § 5 Absatz 1 
Kostenersatzverzeichnis
1. Personalkosten

1. Feuerwehrangehörige  
(pro Person, je Stunde) 21,80 Euro

2. Brandsicherheitswache  
(pro Person, je Stunde) 15,00 Euro

2. Fahrzeuge
3. genormte Fahrzeuge
 Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der 

Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz 
für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) vom 18.03.2016 
(GBl. S. 253). 

 Mannschaftstransportwagen MTW  
bis 3 500 kg zulässiger Gesamtmasse 20 Euro 

 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10 135 Euro 
 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 184 Euro 
 Drehleiter DLAK 18/12 223 Euro 
 Gerätewagen Transport GW-T 

a)  bis 3 500 kg zulässiger Gesamtmasse 20 Euro 
b)  mit einer zulässigen Gesamtmasse  

von über 3 500 kg bis 9 000 kg 25 Euro 
c)  mit mehr als 9 000 kg zulässiger Gesamtmasse 54 Euro 

 Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahr-
zeuge, die mit den dort Genannten in ihrem taktischen 
Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und ihrer tech-
nischen Beladung vergleichbar sind. 

4. Sonstiges 
 Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materia-

lien werden zusätzlich zu den entstandenen Kostenersät-
zen gemäß § 34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei 
werden die tatsächlichen Kosten angesetzt. Es wird auf § 5 
Absatz 6 der Satzung verwiesen. 

 
 

AUS DEM GEMEINDERAT

Das Wichtigste aus der öffentlichen Gemein-
deratssitzung vom 26. September 2022  
Bürgerfrageviertelstunde  
Herr Stefan Pichler merkte an, dass der bisherige Durchgang 
von der Poststraße Richtung Pension Linde neuerdings sowohl 
Fußgängern wie auch Autos vom Angrenzer verwehrt wird, 
was für Unmut in der Bevölkerung sorgt, weil der Weg immer 
schon als Abkürzung genutzt wurde. Bürgermeister Stiegeler 
berichtete, dass es sich um einen Privatweg handelt und der 
Eigentümer im Recht ist. Das Problem ist der Verwaltung be-
kannt und es wurde versucht, mit dem Eigentümer die Rück-
nahme der Sperrung oder einen anderen Kompromiss zu er-
reichen, bisher konnte jedoch keine Einigung erzielt werden. 
  
Bauantrag auf Verlängerung des Dachs vom bestehenden 
Schuppen für Autounterstand als Carport auf dem Flur-
stück Nr. 6207, Ellmenegg 2 
Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen die 
Überdachung der Fläche. Auch der Gemeinderat war ohne 
weitere Diskussion einverstanden und stimmte dem Bauantrag 
einstimmig zu. 
  
Bauantrag auf Hallenumbau / Einbau einer Betriebswoh-
nung auf dem Flurstück Nr. 895, Florianstraße 8 
Nach dem gültigen Bebauungsplan ist eine Betriebsleiterwoh-
nung auf dem Areal zulässig. Auch wurden keine Bedenken 
geäußert. Der Gemeinderat fasste folgenden einstimmigen 
Beschluss: 
Dem Bauantrag auf Hallenumbau / Einbau einer Betriebswoh-
nung auf dem Flurstück Nr. 895, Florianstraße 8, wird zuge-
stimmt. 
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eingeführt bzw. angepasst. Bürgermeister Stiegeler berichtete, 
dass die Feuerwehr ca. 30 – 50 Einsätze pro Jahr leistet, die 
Gerätschaften müssen gut gewartet sein, damit sie im Ernstfall 
uneingeschränkt benutzt werden können. Auch mit den Feu-
erwehrmännern wurden die Sätze abgestimmt und diese sind 
einverstanden, dass die Beträge in die Kameradschaftskasse 
gehen. 
  
Der Gemeinderat war mit der vorgelegten Satzung einverstan-
den und fasste folgenden einstimmigen Beschluss: 
Der Feuerwehr-Entschädigungssatzung wird wie vorgelegt zu-
gestimmt. 
  
Beratung und Beschluss über die Feuerwehr- 
Kostenersatz-Satzung (FwKS) 
Um die Kostenersätze für Feuerwehreinsätze rechtssicher ab-
rechnen zu können, ist von der Gemeinde neben den vom 
Land pauschal festgelegten Sätzen bei Fahrzeugen eine Kalku-
lation für die Personalkosten erforderlich, die in einer Satzung 
auszuweisen sind. Hierbei ist Grundlage das Feuerwehrgesetz 
Baden-Württemberg. Rechnungsamtsleiter Michael Herr er-
läuterte, dass aufgrund der Kalkulation die Stundensätze für 
die Feuerwehrangehörigen mit 21,80 € abgerechnet werden, 
eine erforderliche Brandwache mit 15 Euro. Eine Abrechnung 
erfolgt im Wesentlichen, wenn Einsätze vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht werden. Nach weiteren Erläuterungen 
zum Inhalt des vorgelegten Satzungsentwurfs hatte der Ge-
meinderat keine weiteren Fragen und fasste folgenden ein-
stimmigen Beschluss: 
  
Der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung wird wie vorgelegt zuge-
stimmt. 
  
Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde  
Höchenschwand zum 01.01.2018  
Der Haushalt des Jahres 2018 war der erste Haushalt der Ge-
meinde Höchenschwand, der nach den Regeln des Neuen 
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) auf-
gestellt wurde. Der Gemeinderat hatte am 24.10.2016 den Be-
schluss zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens 
auf die kommunale Doppik zum 01.01.2018 gefasst. 
Im Rahmen des Umstellungsprozesses auf das neue Haus-
haltsrecht ist vom Gemeinderat die Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2018 festzustellen. In der Eröffnungsbilanz wird das 
Vermögen der Gemeinde dargestellt. Die Erfassung des Ver-
mögens und die Bewertung war eine der zentralen Aufgaben 
im Rahmen des Umstellungsprozesses. Hierbei wurden alle 
Grundstücke, Gebäude, Straßen, Fahrzeuge und Maschinen, 
die Vorräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw. bewertet, 
was sehr aufwändig und zeitintensiv war. Rechnungsamtsleiter 
Michael Herr stellt das Zahlenwerk vor. In der anschließenden 
Diskussion wurden verschiedene Fragen zur Systematik und 
zum Haushaltsrecht der Kommune beantwortet. 
  
Der Gemeinderat fasste folgenden einstimmigen Beschluss: 
Der Gemeinderat stellt die Eröffnungsbilanz der Gemeinde 
Höchenschwand zum 01.01.2018 fest. Auf den Ansatz von ge-
leisteten Investitionszuschüssen wird in der Eröffnungsbilanz 
gemäß dem bestehenden Wahlrecht nach § 62 Abs. 6 Gem-
HVO verzichtet 
  
Zu Punkt 10: Bekanntgaben, Verschiedenes 
1. Insolvenz in Eigenverwaltung der Fachkliniken Sonnenhof 
 Die Fachklinik Sonnenhof hat letzte Woche Insolvenz in Ei-

genverwaltung angemeldet, das Verfahren wurde eröffnet. 
Ziel ist die Sanierung des Betriebs, dieses Verfahren bietet 
die Möglichkeit einer Neuaufstellung und damit des weite-
ren Bestehens. 

 Bürgermeister Stiegeler wurde als Vertreter in den Gläubi-
gerausschuss berufen. Weiter führte der Vorsitzende aus, 

Bauantrag auf Einbau Dachgaube mit Teilnutzungsände-
rung DG zu Betriebsleiterwohnung auf dem Flurstück Nr. 
897/3, Florianstraße 4 
Im Anwesen Florianstraße 4 im Gewerbegebiet Höchen-
schwand wurde im Zuge der Dachsanierung bereits eine 
Dachgaube eingebaut, um eine Betriebsleiterwohnung zu 
ermöglichen. Diese wurde ohne Genehmigung errichtet, was 
jetzt nachgeholt werden soll. Nach dem Bebauungsplan Ge-
werbegebiet Höchenschwand sind allerdings Dachgauben 
nicht zulässig, weshalb eine Befreiung von den Bauvorschrif-
ten beantragt wird. 
Bürgermeister Stiegeler sprach sich dafür aus, dass der Befrei-
ung zugestimmt wird. Er wies aber nochmals explizit darauf 
hin, dass bauliche Änderungen grundsätzlich vor der Verwirk-
lichung abzuklären und genehmigen zu lassen sind. 
  
Der Gemeinderat fasste dann folgenden einstimmigen Be-
schluss: 
Dem Bauantrag auf Einbau Dachgaube mit Teilnutzungsän-
derung DG zu Betriebsleiterwohnung auf dem Flurstück Nr. 
897/3, Florianstraße 4 wird zugestimmt, ebenso dem Antrag 
auf Befreiung vom Verbot der Dachgauben im Bebauungs-
plan.  
  
Beschluss über die Satzung zur 1. Änderung der Satzung 
über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsun-
terkünften vom 26.01.2015 
Bisher bestand in Höchenschwand lediglich eine Unterkunft 
zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen im Haus Ursula. 
Aufgrund des hohen Bedarfs an Unterkünften für Kriegsflücht-
linge aus der Ukraine wurde das ungenutzte Schwesternheim 
Marienau in Heppenschwand reaktiviert und angemietet. Um 
auch hier die Benutzungsgebühren abrechnen zu können, 
muss deshalb die entsprechende Satzung geändert werden. 
Neu aufgenommen wird der Betrag von 317,00 Euro pro 
Wohnplatz und Kalendermonat für das Gebäude in Hep-
penschwand. Der Satz für das Haus Ursula bleibt bei 7,66 €/
qm + 55 € Verbrauchsgebühr. Die unterschiedliche Abrech-
nungsweise erklärte Bürgermeister Stiegeler damit, dass das 
Haus Ursula im Eigentum der Gemeinde steht, während das 
Schwesternheim angemietet ist. 
Es ist nicht auszuschließen, dass nach dem Winter die Sätze 
insbesondere wegen der Nebenkosten noch einmal ange-
passt werden müssen. Beim Haus in Heppenschwand hat man 
bisher keine Erfahrungswerte zum Verbrauch. Außerdem wer-
den dann für beide Gebäude die Energiekosten sicher höher 
sein als bisher angesetzt. Auf Frage bestätigte Hauptamtsleiter 
Schäuble, dass die Sätze beim Haus Ursula bisher auskömm-
lich waren. 
  
Der Gemeinderat fasste dann folgenden einstimmigen Be-
schluss: 
Der 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften vom 26.01.2015 
wird wie vorgelegt zugestimmt. 
  
Beratung und Beschluss über die Feuerwehr- 
Entschädigungssatzung (FwES) 
Im letzten Prüfbericht der Kommunalaufsicht wurde festge-
stellt, dass die Gemeinde eine Feuerwehrentschädigungssat-
zung erstellen muss, um die Einsätze der Feuerwehrleute nach 
Satzung für den Dienst zu entschädigen. Ein entsprechender 
Satzungsentwurf wurde von der Verwaltung in Anlehnung an 
die Mustersatzung des Gemeindetags erarbeitet, der Feuer-
wehrausschuss angehört und von diesem zugestimmt. Rech-
nungsamtsleiter Michael Herr stellte die Satzung im Detail 
vor. Demnach sind Einsatzstunden mit 15 Euro zu entschädi-
gen, Aus- und Fortbildungen mit 8 bzw. 2 Euro ab der vierten 
Stunde. Gleichzeitig wurden die Aufwandsentschädigungen 
für die ehrenamtlich tätigen Ausbilder und Gerätewarte neu 
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dass Rechtsanwalt Dr. Grub als Sachwalter im Verfahren 
mitwirken wird. Daneben wird Herr Mast als Gesundheits-
manager Teil der Geschäftsführung. Die Auswirkungen des 
Insolvenzverfahrens auf die Gemeinde sind derzeit nicht 
absehbar. Die erheblichen Preissteigerungen im Energie-
bereich, die Minderbelegung aufgrund der Corona-Pan-
demie und die teilweise Rückforderung von Corona-Hilfen 
bei festgelegten Vergütungssätzen der Kostenträger brin-
gen die Kliniken in finanzielle Nöte. Bürgermeister Stiege-
ler hofft, dass der Sonnenhof weiter besteht, insbesondere 
auch für die dort beschäftigten Arbeitnehmer. 
b) Besuch aus der Partnergemeinde Arradon 
  Bürgermeister Stiegeler berichtete, dass mit dem Be-

such aus Arradon die Partnerschaft neu belebt wurde. 
Das 35-jährige Jubiläum wird 2023 in Arradon stattfin-
den, die Planungen hierzu beginnen bereits. 

c) Tag der offenen Kita 
  Am vergangenen Wochenende konnten Besucher al-

ler Altersgruppen in der Kita verzeichnet werden, die 
sich über die Einrichtung informieren und besichtigen 
konnten, wie die jüngsten Bürger in der Kindertages-
stätte Höchenschwand betreut werden. 

d) Ausstellung im Hirsch-Museum 
  Den ganzen Monat Oktober findet im Hirsch-Museum 

eine Ausstellung von drei Künstlerinnen aus Höchen-
schwand statt. 

e) Öffnungszeiten Tourist-Info 
  Aufgrund eines Personalengpasses muss die Tourist-In-

fo in dieser Woche nachmittags geschlossen bleiben. 
  
 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Förderung Höhenlandwirtschaft 2022 
Die Gemeinde führt auch in diesem Jahr die Förderung der 
Höhenlandwirtschaft weiter. Wie bekannt, sind Voraussetzun-
gen für den Zuschuss die vorhandene Grünlandfläche und Rin-
derhaltung/Mutterkühe einschl. Kälber. 

Um diesen Nachweis gegenüber der Gemeinde zu erbringen, 
ist die Vorlage des aktuellen Bescheides der Landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft Baden-Württemberg notwendig. 
Damit die Auszahlung für 2022 erfolgen kann, bitten wir die 
Landwirte um Vorlage des aktuellen Originalbescheides 
2021 auf dem Rathaus bis spätestens 04.11.2022. Entspre-
chend der vorhandenen Grünlandfläche und Tierhaltung wird 
dann der Anerkennungsbetrag ausbezahlt. Verspätet vorge-
legte Bescheide können für die Auszahlung 2022 nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
 
 
Breitband aktuell: 
Derzeit laufen die Einblasarbeiten für das Breitbandnetz 
sukzessive in allen acht IKZ-Gemeinden weiter. 
•	 Die Gemeinde hat hierfür die Fa. STW aus Thaur/Österreich 

beauftragt. Für die Fa. STW ist die Fa. Wassermann und 
die Fa. 4 Tech Dienstleistungen GmbH tätig und führt die 
Einblas- und Montagearbeiten vor Ort durch.

•	 STW vereinbart per Email direkt die Termine mit den 
Hauseigentümern. Emails mit dem Absender bettina.pan-
winkler@stw.co.at bzw. Vorname.Nachname@stw.co.at sind 
seriös und sollten bitte beantwortet werden. Bitte nehmen 
Sie auch Telefonanrufe der Fa. STW (+43 512 281142) 
entgegen. Monteure, die an Ihrer Haustüre klingeln, können 
sich ausweisen.

 
Bitte helfen Sie mit, dass die Arbeiten bei Ihnen im Haus 
ausgeführt werden können. 

Sollte es noch Häuser geben, bei denen der Hausanschluss mit 
Selbstgraberarbeiten noch nicht erstellt wurde, sollte dies in 
den nächsten Tagen und Wochen erledigt werden. Dies be-
trifft jedoch nur die Bereiche in denen der Tiefbau bereits er-
folgte (Strittberg, Amrigschwand, Attlisberg, Heppenschwand, 
Frohnschwand, Ellmenegg, Ober- und Unterweschnegg). Nur 
so können die Einblastrupps die Hausanschlüsse finalisieren 
und die APLs installieren. 
  

Sammelantrag Aufarbeitungshilfe  
für Schadholz aus 2022 
Liebe Waldbesitzer, 
die FBG Höchenschwanderberg wird für die Förderung des 
Schadholzes aus 2021 einen zweiten Sammelantrag stellen. 
  
Für einen Sammelantrag benötigen Sie die Holzlisten aus 2022 
und eine unterschriebene Einverständniserklärung, sowie Ihre 
Bankverbindung. Bei Erbengemeinschaften ist eine Zeich-
nungsbefugnis notwendig. 
  
Gerne helfe ich Ihnen beim Ausfüllen Ihres Antrags. 

Zu folgenden Terminen werde ich, zusammen mit Werner Rau-
tenberg, im Haus des Gastes Höchenschwand Ihre Anträge 
entgegennehmen und Ihre Fragen beantworten: 
  
Dienstag 08.11.2022, 16-18 Uhr
Donnerstag 10.11.2022, 16-18 Uhr

Eine Voranmeldung ist nicht nötig. 
  
Bei Fragen erreichen Sie mich unter meiner Mobilfunknum-
mer (0151/14043944) oder per Mail (elena.kummer@land-
kreis-waldshut.de). 
  
Herzliche Grüße 
Elena Kummer 
  
Revierleiterin Höchenschwand 
 

Neu im Team bei den Wassermeistern  
des Zweckverbands Gruppenwasser- 
versorgung Höchenschwanderberg: 
Wir begrüßen Herrn Luca Bischoff, der am 01. Oktober seine 
Arbeitsstelle im Wasserwerk Albtal angetreten hat.  
  

von	 links:	 Stellvertr.	 Vorsitzender	 Sebastian	 Stiegeler,	 Vorsitzender	 Stefan	
Kaiser,	Luca	Bischoff,	Betriebsleiter	Andreas	Denz
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Nächster Gemeindeimpftag  
in Höchenschwand 
Die Gemeindeimpftage werden von 16.00 bis 19.00 Uhr in 
zentralen Räumlichkeiten der Gemeinden durchgeführt. 
Nächster Termin im Haus des Gastes in Höchenschwand ist am 
Montag, 17. Oktober 2022. 
Es werden Erst-, Zweit-, Dritt- und auch Viertimpfungen ange-
boten. Bereit stehen die Impfstoffe von Moderna, BioNTech 
und Novavax. 
Bitte Krankenkassenkarte, Personalausweis und evtl. Impfpass 
mitbringen. Voranmeldungen sind nicht notwendig, können 
aber dennoch gebucht werden auf  
terminland.eu/landkreis-waldshut  
 
 
Corona Testzentrum Höchenschwand 
Beim Haus des Gastes 
Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 3 
79862 Höchenschwand 
  
Mit und ohne Termine: 
• Antigenschnelltests Bürgertestung gem. §4a TestV 
• Kinder Lolly-Tests gem. §4a TestV 

Öffnungszeiten: 
Mo, Mi, Fr 9:00 – 12:00 Uhr 
Di, Do 9:00 - 12:00 und 16:30 - 18:00 Uhr 
Sa, So, Feiertage  9:00 - 12:00 Uhr 

Termine online unter: 
www.testtermin.de 

Sie können sich auch direkt am Testzentrum, über einen QR-
Code oder persönlich bei uns spontan einen Termin reservie-
ren. 
 
 
Sprechstunde mit dem Bürgermeister 
Bürgermeister Stiegeler bietet in 14-tägigem Rhythmus eine 
Bürgersprechstunde an. Die nächste Sprechstunde findet statt 
am Dienstag, 18. Oktober 2022 in der Zeit von 15 bis 17 
Uhr. 
Zur besseren Planung bitten wir um vorherige telefonische 
Anmeldung unter Tel. 07672-48190 oder per E-Mail unter rat-
haus@hoechenschwand.de. 
Bitte nennen Sie uns dabei auch das Thema Ihres Gesprächs-
wunsches, damit wir das Gespräch vorbereiten und Ihre Fra-
gen klären können. 
Auch außerhalb der festgelegten Bürgersprechstunden be-
steht die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch. Wenden 
Sie sich hierzu bitte ebenfalls an die oben genannten Kontakt-
daten. Vielen Dank. 

Ausschreibung des Baugrundstücks  
Flurstück Nr. 6440/3 in Strittberg 

 
Die Gemeinde Höchenschwand bietet privaten Bauinteressen-
ten die Möglichkeit, sich um das Baugrundstück Flurstück Nr. 
6440/3 in Strittberg zu bewerben. Das Baugrundstück ist 1.145 
m² groß und liegt an der Kreisstraße zwischen den Gebäuden 
Nr. 62 u. 64 (s. Karte). Der Kaufpreis für das voll erschlossene 
Grundstück beträgt 130,- €/m². Für zum Haushalt der Bewer-
ber gehörende minderjährige Kinder, wird für bis zu zwei Kinder 
ein Kinderabschlag von je 5.000,- € auf den Kaufpreis gewährt. 
Das Baugrundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans, eine Bebauung kann im Rahmen des § 34 BauGB er-
folgen. Der Grundstückserwerb ist mit der Auflage verbunden, 
innerhalb von zwei Jahren ab Kaufvertragsschluss ein Wohn-
gebäude auf dem Baugrundstück zu errichten und dieses für 
die nächsten 5 Jahre mit Hauptwohnsitz selbst zu bewohnen. 
Interessenten werden gebeten, sich bis spätestens 19. Okto-
ber 2022 schriftlich bei der Gemeinde Höchenschwand, Wald-
shuter Str. 2, 79862 Höchenschwand zu bewerben. Um eine kur-
ze Erläuterung der vorgesehenen Bebauung und Vorstellung 
der zukünftigen Bewohner wird gebeten. Unter den fristgerecht 
eingegangenen Bewerbungen entscheidet der Gemeinderat 
über die Vergabe. Ein Rechtsanspruch auf eine Zuteilung be-
steht nicht. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Bauamtsleiter 
Schäuble unter Tel. 07672/481910 oder per Email an manuel.
schaeuble@hoechenschwand.de gerne zur Verfügung. 
  
 

BEKANNTMACHUNG 
zur öffentlichen Sitzung  

der Verbandsversammlung  
des Gemeindeverwaltungsverbandes 

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, findet die nächste öffentli-
che Sitzung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwal-
tungsverbandes im Kursaal statt.
Beginn ist um 15:00 Uhr.

TAGESORDNUNG
1. Bekanntgaben der Verwaltung
2. Änderung des Flächennutzungsplans des GVV St. Blasien 

im Parallelverfahren für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans „Feuerwehr Bernau“ im Ortsteil Innerlehen/
Bernau. Bericht zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung sowie Beschluss zur Offenlage gem. § 
3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

3. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Die Bevölkerung ist recht herzlich zur öffentlichen Sitzung ein-
geladen.

gez. Adrian Probst
Bürgermeister

Der Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien mit Sitz in 
St. Blasien im Hochschwarzwald sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt einen

ENGERGIEMANAGER FÜR DAS  
GEBÄUDEMANAGEMENT (m/w/d) 

in Vollzeit und befristet für drei Jahre.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
www.stblasien.de
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LANDRATSAMT WALDSHUT

Landratsamt Waldshut
Das Landwirtschaftsamt informiert:  
Informationsveranstaltung zur neuen  
Agrar Förderperiode ab 2023 
In den folgend genannten Informationsveranstaltungen zum 
Gemeinsamen Antrag 2023 sollen die anstehenden Verän-
derungen, die die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 2023 mit 
sich bringen wird, vorgestellt werden. 
  
Es werden insbesondere folgende Fördermaßnahmen 
besprochen: 
Direktzahlungen, Öko Regeln (ÖR), Tierprämien, Konditionali-
tät, GLÖZ – Standards, die Änderung bei Fakt II, der Fakt För-
derantrag und Informationen zur Kontrolle durch Monitoring. 
  
Dienstag, der 18. Oktober 2022 
in Häusern im Kur- und Sporthaus 

Montag, der 24. Oktober 2022 
in Bonndorf im Gasthaus Kranz 

Dienstag, der 25. Oktober 2022 
in Herrischried in der Rotmooshalle 
  
Beginn jeweils um 20.00 Uhr. 
 
  
Frauenaktionswochen im Landkreis  
Waldshut starten! 
Auftakt mit Lesung mit Konzert am 7. Oktober 
Die Frauenaktionswochen werden sich in diesem Jahr dem 
Thema „Frauen und Krieg“ mit dem Motto „Wir wollen Frie-
den!“ widmen mit Blick auf alle Kriege dieser Welt und mutige 
Frauen in der Gegenwart und Vergangenheit. Frauen, die sich 
wehren, Frauen, die für Gerechtigkeit und Frieden einstehen, 
Frauen, die verändern wollen und mitbestimmen. 
  
Die Aktionswochen bieten seit 1994 jährlich im Oktober Frau-
en eine Plattform, um sich zu präsentieren, auszutauschen und 
gemeinsam frauenspezifische Belange und Themen in die Öf-
fentlichkeit zu tragen. Eine Vielzahl von Kooperationspartner-
innen aus Frauengruppen, Institutionen und Vereinen bilden 
ein großes Netzwerk, das sich über den gesamten Landkreis 
spannt. Koordiniert und initiiert von der Kommunalen Stelle für 
Gleichstellung werden originelle, mit viel Engagement geplan-
te Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten durchgeführt 
und bereichern somit über 4 Wochen lang unsere Region. 
  
Die Auftaktveranstaltung findet am Freitag, 7. Oktober 2022 
um 19 Uhr im Landratsamt Waldshut, Großer Sitzungssaal statt. 
Der Eintritt kostet 10 Euro incl. Apéro. 
  
An diesem Abend werden verschiedene Frauen aus Büchern 
von oder über Frauen und Krieg sowie über Friedensstifterin-
nen lesen. Ein Büchertisch gibt weitere Anregungen und die 
Möglichkeit, die vorgestellten Bücher zu kaufen. Zudem wer-
den sich die kooperierenden Institutionen und Frauengrup-
pen vorstellen. Vertreterinnen von Amnesty International wer-
den sich mit einer Petition beteiligen. 
  
Die prämierten Musikerinnen Elora Nohl (Geige)und Mika 
Ueda (Klavier) spielen Werke von Johannes Brahms und Hen-
ryk Wieniawski. Die 27jährige Elora Nohl aus Klettgau-Riedern 
hat gerade ihr Masterstudium mit Hauptfach Violine an der 
Musikhochschule Freiburg mit Auszeichnung abgeschlossen. 
Sie hat an zahlreichen Meisterkursen bei renommierten Gei-

gerInnen teilgenommen und zahlreiche Preise erhalten. Mika 
Ueda ist 25 Jahre alt und in Japan geboren, wo sie im Alter 
von 5 Jahren ihren ersten Klavierunterricht bekam. In Japan 
hat Mika ihren Bachelor und Master Studiengang an der Uni-
versität der Künste Tokyo gemacht. Seit April 2022 studiert sie 
an der Musikhochschule in Freiburg.
 
Das Gesamtprogramm ist abrufbar unter 
www.frauenaktionswochen-wt.de  

Weitere Infos und Anmeldung (bei mehreren Personen) bei 
der Gleichstellungsbeauftragten Anette Klaas, Tel.: 07751/86-
4020, Mail: anette.klaas@landkreis-waldshut.de 
  
 
WECHSEL DES BIOTONNENFILTERS  
ALLE ZWEI JAHRE EMPFOHLEN 
Alle Biotonnen im Landkreis im Landkreis Waldshut sind 
mit einem Filterdeckel ausgestattet. Der Filter enthält ein 
Kokossubstrat, welches einmal mit Wasser aktiviert, dafür 
sorgt, dass die Gerüche aus der Biotonne neutralisiert wer-
den. Nach der Aktivierung hält der Filter etwa zwei bis drei 
Jahre. Ob der Filter getauscht werden muss, kann auch 
durch einen einfachen Geruchstest überprüft werden. Nur 
wenn die Biotonne trotz geschlossenem Deckel sehr stark 
riecht, muss der Filter erneuert werden. 
  
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft empfiehlt deshalb, die im 
Jahr 2020 ausgegebenen Biotonnen turnusgemäß auf einen 
möglicherweise notwendigen Filterwechsel zu überprüfen. 
Für den Austausch und Erwerb ist jeder Haushalt selber ver-
antwortlich. Neue Filtersubstrate können für 10 Euro erworben 
werden. Die Verkaufsstellen sind auf der Homepage der Ab-
fallwirtschaft unter abfall-landkreis-waldshut.de/de/verkaufs-
stellen/ oder in der Abfall-App unter der Rubrik Standorte/
Verkaufsstellen Biofilter zu finden. Wichtig ist, beim Kauf des 
neuen Filters auf die richtige Tonnengröße zu achten. Die Ko-
kossubstratpresslinge für die 60-Liter und die 120-Liter-Ton-
nen haben eine andere Form und Größe als die Presslinge für 
die 240-Liter-Tonne. 
  
Eine Anleitung zum Wechsel und zur Aktivierung des Biofilters 
liegt jeder Verpackung bei. Der beiliegende Sticker mit der 
Aufschrift „Filterwechsel 2023“ braucht nicht aufgeklebt zu 
werden. Selbstverständlich werden auch Biotonnen, bei de-
nen der Aufkleber „Filterwechsel“ einen länger zurückliegen-
den Zeitraum anzeigt, geleert. Schlecht riechende Biotonnen 
sind unangenehm und können durch rechtzeitigen Filterwech-
sel vermieden werden. 
 
 

TOURISTINFORMATION HÖCHENSCHWAND

Konzerte und Sonderveranstaltungen  
der Tourist-Information Höchenschwand  
im Oktober 2022 
Samstag, 8. Oktober 2022  
20:00 Comedy-Show mit Doris Reichenauer  

von Dui do on de Sell
 Kabarett im Haus des Gastes in Höchenschwand. Kar-

tenvorverkauf bei der Tourist-Information in Höchen-
schwand, begrenzte Platzzahl Vorverkauf: 22,00 € und 
Abendkasse 27,00 € 

Sonntag, 9. Oktober 2022  
08:00 Nordic-Walking-Panoramalauf ab dem Haus des Gas-

tes. Anmeldung und weitere Informationen unter www.
panorama-lauf.winter-sport-club.de 
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Mittwoch, 26. Oktober 2022  
13:30 Geführte Schwarzwald-Wanderung
 ab dem Haus des Gastes nach St. Blasien mit Einkehr 

vor Ort. Rückfahrt mit dem Bus. Die Wanderung ist kos-
tenlos. Voranmeldung bis 10 Uhr bei der Tourist-Infor-
mation 

Donnerstag, 27. Oktober 2022   
20:00 Diapräsentation
 des Naturfotografen Jörg Lelonek mit tollen Motiven 

aus dem Südschwarzwald. Im Haus des Gastes, Eintritt 
frei 

Freitag, 28. Oktober 2022  
13:30 Schwarzwälder Speckwanderung
 Interessieren Sie Fragen rund um die Herstellung von 

Speck? Gehen Sie mit unserem Wanderführer auf Tour 
mit Einkehr im Wirtshaus. Anmeldung bis 10 Uhr, 7 € 
inkl. Speckessen 

 Kürbislichterweg im Kurpark  

Samstag, 29. Oktober 2022  
20:00 Wunschkonzert der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tie-

fenhäusern im Haus des Gastes. 

Sonntag, 30. Oktober 2022  
10:00 Sonntagskonzert
 mit den Bötzberg Musikanten. Im Saal des Haus des 

Gastes. Eintritt frei. 
 
Ab sofort neue Öffnungszeiten in der Tourist-Information: 
Mo – Fr 09.00 – 12.00 Uhr  
Mo, Di, & Fr. 14.00 – 16.30 Uhr 
Sa 10.00 – 12.00 Uhr 
  
Am Montag, den 10.10.22 bleibt die Tourist-Information 
aufgrund von Strom- und Technikarbeiten geschlossen. 
  
 
Doris Reichenauer von Dui do on de Sell 
Ein ganz besonderer Abend erwartet die Gäste am 08. Okto-
ber im Haus des Gastes in Höchenschwand. 
Wegen einer Erkrankung von Petra Binder steht Doris Reiche-
nauer von Dui do on de Sell ausnahmsweise mit einem fantas-
tischen Solo-Programm auf der Bühne. 
  

 
Wie gewohnt lässt die schlagfertige Powerfrau ihr Publikum 
„brüllen“ vor Lachen und präsentiert die Lieblings-Szenen ihrer 
Zuschauer aus über 20 Jahren Kabarett. 

Dienstag, 11. Oktober 2022  
19:00 Abendwanderung
 rund um Höchenschwand mit einem Wanderführer. 

Erkunden Sie gemeinsam das „Dorf am Himmel“. Vo-
ranmeldung bis 10 Uhr bei der Tourist-Information 
Höchenschwand unter 07672 48180 

Mittwoch, 12. Oktober 2022  
13:30 Geführte Schwarzwald-Wanderung
 ab dem Haus des Gastes wird Höchenschwand durch 

Wald und Flur erkundet. Voranmeldung bis 10 Uhr un-
ter 07672 48180 oder info@hoechenschwand.de 

Freitag, 14. Oktober 2022  
13:30 Schwarzwälder Speckwanderung
 Interessieren Sie Fragen rund um die Herstellung von 

Speck? Gehen Sie mit unserem Wanderführer auf Tour 
mit Einkehr im Wirtshaus. Anmeldung bis 10 Uhr, 7 € 
inkl. Speckessen 

16:00 Immer wieder sonntags mit Stefan Mross
 Ein Stimmungsvolles Konzert mit Stefan Mross, Anna- 

Carina Woitschack, Oswald Sattler, Alexander Rier und 
Vincent & Fernando erwartet Sie. Kartenvorverkauf bei 
der Tourist-Information Höchenschwand oder unter 
www.reservix.de 

Sonntag, 16. Oktober 2022  
10:00 Sonntagskonzert
 mit den Argovia Musikanten aus der Schweiz. Im Saal 

des Haus des Gastes. Eintritt frei. 

Dienstag, 18. Oktober 2022  
19:00 Abendwanderung
 rund um Höchenschwand mit einem Wanderführer. 

Erkunden Sie gemeinsam das „Dorf am Himmel“. Vo-
ranmeldung bis 10 Uhr bei der Tourist-Information 
Höchenschwand unter 07672 48180 

Mittwoch, 19. Oktober 2022  
13:30 Geführte Schwarzwald-Wanderung
 ab dem Haus des Gastes nach St. Blasien mit Einkehr 

vor Ort. Rückfahrt mit dem Bus. Die Wanderung ist kos-
tenlos. Voranmeldung bis 10 Uhr bei der Tourist-Infor-
mation 

14:00 Bogenschießen am alten Sportplatz unterhalb des Ski-
lifts Höchenschwand. Angeleitet werden Sie von einem 
erfahrenen Trainer. Kosten: 5 € pro Person. Anmeldung 
bis Dienstag, 16 Uhr bei der Tourist-Information 

Freitag, 21. Oktober 2022  
14:00 Mystische Wanderung durch den Urwald
 „Geführte Bannwaldwanderung ab dem Wanderpark-

platz „Schwarzabruck“ 
 Dauer ca. 3 - 4 h, Voranmeldung bis 10 Uhr bei der Tou-

rist-Information unter 07672 48180“ 

Samstag, 22. Oktober 2022  
20:00 Galakonzert mit der Luxembourg Military Band  

Galakonzert 
 mit Sinfonischer Blasmusik der Spitzenklasse mit der 

Luxembourg Military Band im Haus des Gastes. Karten-
vorverkauf bei der Tourist-Information Höchenschwand 
oder unter www.reservix.de 

Sonntag, 23. Oktober 2022  
10:00 Sonntagskonzert
 mit den Staufberg Musikanten aus der Schweiz. Im Saal 

des Haus des Gastes. Eintritt frei. 

Dienstag, 25. Oktober 2022  
19:00 Abendwanderung
 rund um Höchenschwand mit einem Wanderführer. 

Erkunden Sie gemeinsam das „Dorf am Himmel“. Vo-
ranmeldung bis 10 Uhr bei der Tourist-Information 
Höchenschwand unter 07672 48180 
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Zwar Solo aber dafür mit doppelter Schwertgosch-Power startet 
Doris Reichenauer eine erbarmungslose Attacke auf die Lach-
muskeln des Publikums und sorgt dafür, dass der Abend zu ei-
nem echten Erlebnis wird, das man nicht so schnell vergisst. 

Lachmuskel-Kater garantiert! 
Samstag, 08. Oktober 2022 
Haus des Gastes Höchenschwand  
Beginn: 20:00 Uhr; Einlass ab: 19:00 Uhr 
VK: 22,00 €; AK 27,00 € 
Kartenvorverkauf bei der Tourist-Information Höchenschwand. 
  
 
„Immer wieder sonntags ... unterwegs“ 

Das Südtiroler-Special! 
Das Erfolgsformat kommt mit 
dem Südtiroler-Special am 
14. Oktober um 16 Uhr nach 
Höchenschwand 
Die Erfolgstournee geht wei-
ter! Auch im Herbst 2022 setzt 
Stefan Mross die beliebte Live-
Tour „Immer wieder sonntags 
... unterwegs“ fort und begrüßt 
hochkarätige Gäste auf der 
Bühne. Mit dabei sind diesmal 
Oswald Sattler, Vincent & Fer-
nando, Alexander Rier & An-
na-Carina Woitschack im gro-
ßen Südtiroler-Special! 

Was Millionen Zuschauer vor dem Fernseher regelmäßig 
begeistert, ist live umso schöner. Das von den Fans heißge-
liebte Format garantiert ein Show-Erlebnis vom Feinsten, mit 
erstklassiger deutscher Musik, guter Stimmung und vielen 
Überraschungen – natürlich unter tatkräftigem Mitwirken und 
Einbeziehen des Saalpublikums! Kurzweilig moderiert und 
musikalisch mitreißend bringt „Immer wieder sonntags... un-
terwegs“ Alt und Jung zusammen. Diese Show verspricht eine 
tolle Party, vollgepackt mit Schlager- und Volksmusik sowie 
Top-Unterhaltung! 
Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Karte im Vorverkauf! Dieses 
unvergessliche Showerlebnis ist auch das perfekte Geschenk 
für Ihre Lieben zuhause 
 
 
Luxembourg Military Band  
- Weltklasse am Hochrhein 
Galakonzert mit Sinfonischer Blasmusik der Spitzenklasse 
Musique Militaire Grand-Ducale Luxembourg 
22. Oktober 2022, 20:00 Uhr  
– Haus des Gastes, Höchenschwand 
Der Blasmusikverband Hochrhein wollte im Jahr 2020 sein 
100-jähriges Jubiläum feiern. Nun wird im Jahr 2022 unter 
dem Label „BVH100+“ optimistisch in die Zukunft gestartet, 
um mit herausragenden Konzerten Zeichen zu setzen. Für die 
Konzertreihe unter dem Motto „Weltklasse am Hochrhein“ 
konnte mit der „Musique Militaire Grand-Ducale Luxembourg“ 
das große Blasorchester der Luxemburger Armee verpflichtet 
werden. Das Konzert war ursprünglich für 2020 geplant und 
wird nun im Herbst 2022 nachgeholt. Mit dem erstmaligen 
Gastspiel in der Region dürfen sich Musikfreunde auf erlebnis-
reiche Musik aus dem Repertoire namhafter Komponisten und 
Arrangeure freuen. Die Militärkapelle „Grand Ducale“ gehört 
zu den besten europäischen Profi-Blasorchestern und orien-
tiert sich am weichen, farbenreichen französischen Klangideal. 
Sie ist in den großen Konzertsälen ebenso zu Hause wie auf 
zahlreichen CDs zu erleben. Diese Gelegenheit sollte man sich 
nicht entgehen lassen! 

Ausstellung im Hirsch-Museum  
Höchenschwand 
Im ganzen Monat Oktober 2022 findet im Christian-Gott-
hard-Hirsch-Museum in Höchenschwand eine Ausstellung mit 
Bildern von drei Höchenschwander Künsterlinnen statt. Els-
beth Lippa, Waltraud Erban und Roswitha Erley haben sich zu-
sammengefunden, um gemeinsem ihrem Hobby, der Malerei, 
zu frönen. Zusammen gestalten sie nun eine Ausstellung ihrer 
Werke im Hirsch-Museum.  
Die Ausstellung ist mittwochs und samstags von 15 - 17 Uhr, 
sonntags von 11 - 13 Uhr geöffnet.  
Über die Wintermonate ab November bis einschließlich Feb-
ruar bleibt das Hirsch-Museum geschlossen.  
 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholisches Pfarramt St. Michael 
Kirchstraße 1 
79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-534 
Fax: 07672-924832 
Mail: Stmichael@se-stblasien.de 
  
Öffnungszeiten des Pfarramtes: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr. 
  
Es wird empfohlen, in der Kirche den Mund- Nasenschutz 
(FFP2 oder medizinisch) weiterhin zu tragen. Ebenfalls 
wird empfohlen, Abstand zu halten.  
  
Freitag, 7.10.
19:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmer-

zensmutter Maria; anschl. euch. Anbetung u, 
Andacht zum Schutz und der Bewahrung des 
Lebens 

Samstag, 8.10.
19:00 Uhr  Eucharistiefeier 

Sonntag, 9.10.
10:30 Uhr  Eucharistiefeier mit den Kommunionkindern 

Mittwoch, 12.10.
19:00 Uhr  Eucharistiefeier in Strittberg 

Freitag, 14.10.
19:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmer-

zensmutter Maria 

Samstag, 15.10.
19:00 Uhr  Eucharistiefeier 

Sonntag, 16.10.
10:30 Uhr  Eucharistiefeier mit den Kommunionkindern 

Donnerstag, 20.10.
19:00 Uhr  Eucharistiefeier in Tiefenhäusern 

Freitag, 21.10.
19:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmer-

zensmutter Maria 

Samstag, 22.10.
19:00 Uhr  Eucharistiefeier 

Sonntag, 23.10.
10:30 Uhr  Eucharistiefeier mit den Kommunionkindern 
  
Bücherei St. Michael im Kath. Gemeindezentrum „Erz. Os-
kar Saier“ geöffnet: Montag und Donnerstag von 16 – 18 
Uhr. Das Büchereiteam freut sich auf Ihren Besuch 
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D-Jugend – Kreisklasse 
Fr 07.10.2022 SG Eschbach 2 : SG Höchenschwand 
 18:00 Uhr Spielort: Eschbach 
Fr 14.10.2022 SG Höchenschwand : SG Steina-Schlüchttal 2 
 18:30 Uhr Spielort: Höchenschwand 
  
E-Jugend – Kreisklasse 
Fr 14.10.2022 SG Todtmoos : SG Höchenschwand 
 18:00 Uhr Spielort: Todtmoos 
Mi 19.10.2022 SG Waldhaus : SG Höchenschwand 
 18:00 Uhr Spielort: Waldhaus 
  
E2-Jugend – Kleinfeldklasse 
Mi 12.10.2022 SG Steina-Schlüchttal 2 : SG Höchen-

schwand 
 18:00 Uhr Spielort: Ühlingen 
Mi 19.10.2022 SG Höchenschwand 2 : FC Tiengen 3 
 18:00 Uhr Spielort: Höchenschwand 
  
Kurzfristige Änderungen bei den Spielen sind jederzeit mög-
lich. 
Der aktuelle Stand kann auf unserer Homepage abgerufen 
werden: www.sv-hoechenschwand.de/kalender 
  
Fanshop 
Für Fans und Freunde des SV Höchenschwand bietet unser 
Fanshop die Möglichkeit Flagge zu zeigen. Folgender Link 
führt euch zum Shop mit den Vereins-Artikeln: 
www.sv-höchenschwand.fan12.de 
  
 
Trachtenkapelle Höchenschwand
Neues aus der Trachtenkapelle Höchenschwand

Evangelisches Pfarramt  
Höchenschwand / Häusern 
Hebelweg 3, 79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-706   
hoechenschwand-haeusern@kbz.ekiba.de 
www.ev-kirche-hoechenschwand.de 
  
Wochenspruch:Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt über-
wunden hat. 1. Joh. 5,4c)
 
Gottesdienste: 
Samstag, 08.10.2022 
19:00 Uhr Abendgottesdienst 

Sonntag, 16.10.2022 
10:30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 23.10.2022 
10:30 Uhr Gottesdienst 
  
Veranstaltungen: 
Freitag, 07.10.2022 
06:50 Uhr Morgengebet im Gemeindehaus. 
 Wenn Sie möchten, können Sie auch am Morgen-

gebet über eine 
 WhatsApp-Gruppe teilnehmen. Bei Interesse 

wenden sie sich bitte ans Pfarramt. 

Mittwoch, 12.10.2022 
19:30 Uhr Abendgebet- Sing & Pray in der Kirche 
 Wir hören dabei auf Worte der Bibel, beten und 

singen. 

Freitag, 14.10.2022 
06:50 Uhr Morgengebet im Gemeindehaus. 
 
 

AUS DEN VEREINEN

Sportverein Höchenschwand
Liebe Fans und Freunde des SV Höchenschwand, 
nachfolgend die Spiele der nächsten zwei Wochen. 
Wie immer würden wir uns sehr über Euer Kommen und Eure 
Unterstützung freuen! 
  
SG1 Herren – Kreisliga A 
So 09.10.2022 SV Nöggenschwiel : SG1 
 15:00 Uhr Spielort: Nöggenschwiel 
Sa 15.10.2022 SG1 : SV Blau-Weiß Murg 
 18:30 Uhr Spielort: Häusern 

SG2 Herren – Kreisliga C 
S0 09.10.2022 SV Eschbach 2 : SG2 
 12:15 Uhr Spielort: Eschbach 
Sa 15.10.2022 SG 2 : SV Waldhaus 2 
 16:00 Uhr Spielort: Häusern 

A-Jugend – Kreisliga A 
Sa 15.10.2022 SG Feldberg : SG SV St. Blasien 
 16:00 Uhr Spielort: Lenzkirch 

B-Jugend – Kreisliga A 
S0 09.10.2022 JFV Region Laufenburg 2 _ SG Höchen-

schwand 
 13:00 Uhr Spielort: Laufenburg 
Fr 14.10.2022 SG Höchenschwand : SG Jestetter Zipfel 
 19:00 Uhr Spielort: Häusern 

C-Jugend – Kreisliga A 
Sa 08.10.2022 SG Höchenschwand : SG Albbruck 
 15:00 Uhr Spielort: Häusern 

Konrad	Fehrenbach Susanne	Berghaus

Verbandsehrung langjähri-
ger Musiker
Am Samstag, 17. September 
2022 fanden in Lauchringen 
die Ehrungen des Blasmusik-
verbands Hochrhein für lang-
jährige Blasmusiker aus dem 
Verbandsgebiet statt. 

Auch drei unserer aktiven Mit-
glieder wurden für ihre lang-
jährigen Tätigkeiten als aktive 
Vereinsmitglieder mit Urkun-
den und Ehrennadeln ausge-
zeichnet. 

Die Trachtenkapelle Höchenschwand gratuliert herzlich Kon-
rad Fehrenbach zur 50-jährigen aktiven Tätigkeit und Susan-
ne Berghaus sowie Martin Zumkeller zur 40-jährigen aktiven 
Tätigkeit. 

Martin	Zumkeller
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Infonachmittag im Haus des Gastes in Höchenschwand
Die Trachtenkapelle veranstaltete am Samstag, 24. September 
2022 einen Info-Nachmittag im Haus des Gastes in Höchen-
schwand. Mit dem Stück „Land of Hope and Glory“ eröffnete 
unser Jugendorchester die Veranstaltung. Im Anschluss zeig-
ten unsere Jungmusikerinnen und Jungmusiker ihr bisher 
erlerntes Können. Danach bestand für alle Interessenten die 
Möglichkeit unsere verschiedenen Instrumente selbst auszu-
probieren. 

 
 
Winter-Sport-Club
Neu mit Joggern!  
13. Höchenschwander Panoramalauf  
Der Wintersportclub Bannholz-Höchenschwand veranstal-
tet am Sonntag, 09. Oktober 2022 den 13. Höchenschwander 
Panoramalauf   und lädt alle Nordic Walking Freunde und 
Jogger ein, sportlich zügig oder auch gemütlich einen unver-
gleichlichen Aus- und Weitblick rund um das „Dorf am Him-
mel“ zu genießen. Start und Ziel ist jeweils das Haus des Gastes 
in Höchenschwand. 
Die Veranstaltung ist breitensportorientiert, sowohl Anfänger 
als auch Fortgeschrittene können die ausgewählten Strecken 
problemlos bewältigen. 
Bei entsprechender Wetterlage bietet sich den Teilnehmern 
ein grandioser Blick auf das Alpenpanorama der Schweizer 
Bergkette. Beide Strecken sind so gewählt, dass man an ver-
schiedenen Stellen dieses Naturschauspiel genießen kann. 
Nach der Startnummernausgabe ab 8 Uhr im „Haus des Gas-
tes“ und dem „Warm up“ warten auf die Teilnehmer zwei gut 
ausgeschilderte Strecken mit 8 und 15 Kilometern. Auf der 
Strecke werden an verschiedenen Verpflegungsstationen Er-
frischungen angeboten. Nach dem Zielschluss nehmen alle 
anwesenden Sportler an der Startnummern-Tombola teil. Inte-
ressante Preise winken den Teilnehmern. Eine Sonderauszeich-
nung erwartet zudem die größte Teilnehmergruppe. 
Anmeldeschluss ist Dienstag, 4. Oktober 2022. Nachmeldun-
gen sind am 09. Oktober 2022 von 8 bis 9 Uhr im Haus des 
Gastes möglich. 
Anmeldung und weitere Informationen unter www.panora-
ma-lauf.winter-sport-club.de 
  

Jahreshauptversammlung 
Wir laden alle Mitglieder und Freunde des WSC Bann-
holz-Höchenschwand e.V. herzlich zu unserer 47. Jahreshaupt-
versammlung am Samstag, den 22. Oktober 2022, um 20.00 
Uhr im Ristorante da Vinci in Höchenschwand   ein. 

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Jahresrückblick
3. Kassenbericht
4. Kassenprüfbericht und Entlastung
5. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für das Vereinsjahr 

2022/2023
6. Entlastung der Vorstandschaft

7. Teilwahlen der Vorstandschaft
8. Jahresvorschau in die Saison 2022/2023
9. Grußworte
10. Wünsche und Anträge
 
Bitte beachten: es gelten die aktuellen Corona-Vorgaben. 
  
Heribert Maier 
1. Vorstand 
WSC Bannholz-Höchenschwand e.V. 
 

Fit durch den Winter mit dem WSC 
Der WSC Bannholz-Höchenschwand e.V. startet am Freitag, 
14. Oktober 2022 mit „Fit durch den Winter“ in die Wintersai-
son. Der Kurs findet immer freitags um 19.30 Uhr in der Sport-
halle im Haus des Gastes in Höchenschwand statt. Auch Nicht-
mitglieder sind herzlich Willkommen. Es gelten die aktuellen 
Corona-Vorgaben. 
  

INTERESSANTES & WISSENSWERTES

Berufsorientierungstag in Waldshut  
am 13. Oktober 2022 
Auch in diesem Jahr findet der gemeinsam organisierte Be-
rufsorientierungstag der drei beruflichen Schulen von Wald-
shut statt. Neben den beruflichen Schulen präsentieren sich 
auch Ausbildungsbetriebe, Ämter, Kammern und Hochschu-
len am Donnerstag, den 13. Oktober 2022, von 9.00 bis 16.00 
Uhr in den	Schulgebäuden	der	Kaufmännischen	Schule,	der	Gewerb-
lichen	Schule	und	der	Justus-von-Liebig-Schule	im	Berufsschulzentrum	
Waldshut. 
Zahlreiche Informationsveranstaltungen sowie ein „Tag der of-
fenen Tür“ in den beruflichen Schulen runden diese Veranstal-
tung ab. 
Schüler aus dem gesamten Landkreis, Eltern und Lehrer kön-
nen sich an diesem Tag aus erster Hand Informationen, wert-
volle Tipps und Orientierungspunkte zum Thema Aus- und 
Weiterbildung, Bildungsmöglichkeiten im Kreis Waldshut oder 
Studiermöglichkeiten in Südbaden und der benachbarten 
Schweiz einholen. 
Weitere Informationen im Internet unter www.bs-wt.de 
  
 
Trauergruppe für Kinder
- im Hochschwarzwald -

Der ambulante Kinderhospizdienst Kuckucksnest e.V. bietet 
neben seiner Tätigkeit in der Familienbegleitung auch eine 
Trauergruppe für Kinder ab 6 Jahren an. 
Das kostenfreie Angebot richtet sich an Kinder, die einen El-
ternteil, ein Geschwisterkind oder einen anderen für sie wichti-
gen Menschen verloren haben.
Ziel der Trauergruppe ist es, dass die Kinder im geschützten 
Rahmen ihrer Trauer mit allen Sinnen begegnen und dabei 
miteinander in den Austausch kommen.
In der Gruppe bieten ausgebildete Familien-Trauerbegleite-
rInnen den Kindern die Möglichkeiten, ihre Gefühle wahrzu-
nehmen, darüber zu sprechenund ihnen kreativen Ausdruck zu 
verleihen.
Durch die gemeinsamen Erlebnisse sollen die Kinder gestärkt 
und in ihrem Trauerprozess unterstützt werden.

Weitere Informationen und Kontakt unter:
Homepage: www.kinderhopsizdienst-kuckucksnest.de
Telefon: 0151 70171913
E-Mail: info@kinderhopsizdienst-kuckucksnest.de 
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Psychologie im Bewerbungsgespräch 
BiZ & Donna Online-Veranstaltung  
am 27.10.2022 von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr 
Referent: Christian Bernhardt, Kommunikationspsychologe 
(FH), Autor, Trainer für nonverbale Kommunikation 
  
Ein Bewerbungsgespräch stellt Bewerber: innen vor eine be-
sondere Herausforderung. 
Worauf Sie achten sollten und wie Sie sich optimal auf solche 
Gespräche vorbereiten können, erfahren Sie in dieser Veran-
staltung. 

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldung per E-Mail an Loerrach.BCA@arbeitsagentur.de 
Den Zugangslink zur Online-Veranstaltung erhalten Sie kurz 
vor dem Vortrag. 

Kino und Kultur St. Blasien e.V.  
Der Verein Kino und Kultur präsentiert am Freitag, den 
07.10.2022 (mit Podiumsgespräch) und am Sonntag, den 
09.10.2022 jeweils um 19:30h den Dokumentarfilm 
  
Nawalny 
Wie ein Polit-Thriller dokumentiert und begleitet Daniel Ro-
her Nawalny in schockierenden und ebenso persönlichen 
Momenten. Von dem Giftanschlag im Flugzeug, über seinen 
Aufenthalt in Deutschland, bis zu seiner Rückkehr nach Mos-
kau. Direkt nach seiner Landung wurde er noch am Flughafen 
im Auftrag der russischen Regierung festgenommen. Seitdem 
sitzt Alexei Nawalny in Haft des Straflagers Pokrow in der Nähe 
von Moskau, das als besonders hart gilt. Am 22. März 2022 – in-
mitten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine – wurde 
seine Strafe wegen angeblichen Betrugs auf neun Jahre Haft 
verlängert. Nawalnys Anwälte sind in Berufung gegangen und 
fordern Freispruch. 
Während Nawalnys Zeit der Genesung im Schwarzwald hatten 
Landrat Dr. Martin Kistler, Bürgermeister Helmut Kaiser und 
Personal Trainer Björn Leber mehrmals Gelegenheit, Herrn Na-
walny zu treffen und in seiner ungebrochenen Grundhaltung 
zu erleben. 
Zur Einstimmung in den Filmabend am Freitag, 7. Oktober 
werden diese Drei in einem Podiumsgespräch mit Wolfgang 
Endres über ihre Eindrücke berichten und Fotos von diesen 
Begegnungen zeigen. (Dauer ca 30 Min.) 
  
FSK ab 12 Jahre, 99 Minuten 
  
Weitere Informationen zum Film finden Sie auf unserer Web-
seite www.kinokultur.info. Falls Sie unseren Newsletter erhal-
ten wollen, können Sie sich auch über die Webseite anmelden. 
  
 
Bewegende Unterstützung und Begleitung 
bei Demenz 
Nachholtermin der Demenzwochen 2022  
der Kommunalen Pflegekonferenz 
Termin:  Donnerstag, den 13. Okt 2022, 17:00 - 19:00 Uhr 
Ort:  Betreutes Wohnen AWO 
 Hauptstraße 24, 79790 Wutöschingen 
Referenten:  MH-Kinaesthetics im Auftrag der 
 Caritas Hochrhein GmbH 
 - Elisabeth Friedler 
 - Veronika Haas 

-Es gilt FFP2-Maskenpflicht- 
Anmeldung über: den Pflegestützpunkt Waldshut 07751/86-
4245 oder 07751/86-4290 
Dorothea.Langenbacher@landkreis-waldshut.de 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
GEMEINDE ALBBRUCK 
Landkreis Waldshut 
In Trägerschaft der Gemeinde Albbruck (ca. 7.500 Ein-
wohner) steht ein attraktives Freibad mit hohem Freizeit-
wert. Zur Verstärkung unseres Teams bieten wir zur kom-
menden Freibadsaison 2023 
  

eine Stelle  
für eine/n Fachangestellte/n  
für Bäderbetriebe (m/w/d)  

und zum 01.09.2023   
  

eine Ausbildungsstelle  
zum/zur Fachangestellten (m/w/d)  

für Bäderbetriebe 
  
Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie im In-
ternet unter der Adresse www.albbruck.de zum Down-
load. 
  
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Gemeinde Alb-
bruck, Schulstr. 6, 79774 Albbruck. 

Für Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiter Ralf Kuhlmey 
(Tel.: 07753/930-205; mail: ralf.kuhlmey@albbruck.de) 
gerne zur Verfügung. 

Ende
des redaktionellen Teils



Garage im OT Höchenschwand
zu vermieten ab Oktober

Tel. 07751-5770

Suche Betreuung für Seniorin in Höchenschwand 
Montag, Mittwoch und Freitag Vormittag ca. 2 Stunden

Tel. 0173 886 4585

Reiterferien auf dem Ponyhof
für Kinder ab 6 Jahren
Termine:
Mo., 31.10. - Sa., 05.11.2022
Noch Plätze frei.
E-Mail: sabinehinz@gmx.de
Tel. 0 77 53 - 91 91 54 oder 0170 - 29 60 300

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Angebotene Stelle: Koch, Sous Chef, Küchenchef m/w/d
Gewünschtes Beschäftigungsverhältnis: Vollzeit
Arbeitsbeginn: ab sofort oder nach Vereinbarung

Stellenbeschreibung und gewünschtes Bewerberprofil
Das Bio- und Wellnesshotel Alpenblick im Schwarzwald verbindet originales Schwarzwaldflair 
und modernstes Spa-Design miteinander. Das Hotel im „Dorf am Himmel“ Höchenschwand verfügt 
über 36 Suiten, Doppel- u. Einzelzimmer. Der Alpenblick-SPA auf insgesamt 850 qm ist ausgestattet 
mit einem Solebecken mit Sprudelliegen und Subaquasound, Finnische Sauna, Sanarium und  
vielem mehr. Nähere Informationen finden Sie unter www.alpenblick-hotel.de

In unserer Wellness-Vital-Küche legen wir Wert auf:
• Berücksichtigung der Saisonzeiten und bevorzugte Verwendung regionaler Produkte
• Verwendung von Frisch- & Bio-Produkten
•  Berücksichtigung von Nahrungsmittel-Allergien, z.B. Zubereitung komplett glutenfreier Speisen,  

keine Verwendung von verstecktem Tiermilcheiweiß
• Einbezug der Ernährungsrichtlinien für basische Ernährung

Ihre Work-Life-Balance
• ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem 4-Sterne Wellnesshotel
• geregelte Arbeitszeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Mitarbeiter-Vorteile bei allen Hotels innerhalb der Kooperation Private Selection Hotels
• einen Arbeitsplatz inmitten der schönen Natur des Südschwarzwaldes
• freie Mitarbeiterkost
• Life-Balance: Wir laden Sie ein, den SPA- & Fitnessbereich zu nutzen.
• Teilnahmemöglichkeit am Aktiv-Programm
• 20 % auf die SPA-Behandlungen wie Massagen, Beauty…

Ihr Profil
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Koch m/w/d
• Kenntnisse im Bereich der vegetarischen & veganen Küche
• Spass an der Verarbeitung frischer Produkte
• Leidenschaft für den Beruf
• Sie sind Positivdenker:in und haben ein gewinnendes und freundliches Auftreten
• Qualitäts-, Verantwortungs- & Hygienebewusstsein

Interessiert???....

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu Händen von
Herr Ferdinand Thoma, THOMA HOTELS & WELLNESS GMBH, St.-Georg-Str. 9,  
79862 Höchenschwand oder per E-Mail an f.thoma@alpenblick-hotel.de.



LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR 4 PERSONEN
1. OFEN-SPARERIBS
2 Stränge Spareribs (Schälrippchen vom Schwein)
100 ml Apfelsaft
1 EL Zucker
4 EL Olivenöl
2 TL Paprikapulver, mild
etwas Chilipulver, scharf 
2 EL Honig
etwas Zimt, gemahlen
2 EL Rosmarin, gehackt
3 Knoblauchzehen, gehackt
2 TL Meersalz
schwarzer Pfeffer, gemahlen

2. KÜRBIS-KARTOFFEL-RÖSTI
700 g rohe Kartoffel (vorwiegend festkochend)
400 g Kürbis, geschält und entkernt
4-6 Knoblauchzehen, gepresst
Salz, Pfeffer
Butterschmalz

Ofen-Spareribs
mit Kürbis-Kartoffel-Rösti 

Zubereitung
1. OFEN-SPARERIBS: 
Alle Zutaten außer Salz in einer Schüssel mischen und die 
Rippchen darin (am besten über Nacht) marinieren. 
Backpapier auf den Boden des Blechs legen
Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze (160 Grad 
Umluft) einschalten. Ribs salzen, auf das Backblech legen 
und in der Ofenmitte braten.
Spareribs während der Backzeit ca. alle 15 Minuten mit 
Marinade bestreichen.
Ribs nach 60 Minuten aus dem Ofen holen, mit einem 
scharfen Messer entlang der Knochen aufschneiden. 

2. KÜRBIS-KARTOFFEL-RÖSTI: 
Kartoffeln schälen und an der Röstiraffel in eine Schüssel 
raffeln. Kürbis dazuraffeln. Knoblauch hinzugeben, mit 
Salz und Pfeffer würzen. Alles sorgfältig mischen.
Butterschmalz in einer beschichteten Bratpfanne erhitzen. 
Kartoffel-Kürbis-Mischung zugeben. Bei mittlerer Hitze 
15-20 Minuten braten, ab und zu wenden. Kartoffel-Kür-
bis-Mischung zu einem Kuchen formen, 5-10 Minuten wei-
terbraten, bis sich eine braune Kruste gebildet hat. Rösti 
auf eine fl ache Platte oder einen Teller stürzen und in die 
Pfanne zurückgleiten lassen. Zweite Seite fertig braten. 

Kürbis-Kartoffel-Rösti auf einer vorgewärmte Platte oder 
einem Teller anrichten und sofort zusammen mit den 
gerade erst aus dem Backofen geholten Spareribs servie-
ren. Dazu passt ein gemischter Blattsalat.

40
20

22

Tipps & Tricks
Spareribs (oder Schälrippchen) stammen 

vom unteren Teil der Schweinerippen. 

Stränge von guter Qualität erkennt man an der 

dicken Fleischschicht. Gräuliche oder tief rot-lila 

Fleischstücke keinesfalls kaufen, das gilt auch für 

Ribs mit ausgetrocknet wirkenden Spitzen. Stich-

wort Kürbis: Ein perfekt reifer Kürbis klingt beim 

Klopfen auf die Schale leicht hohl und weist 

einen verholzten Stiel auf. Beim Kauf besser 

kleinere Exemplare wählen, sie haben fes-

teres Fruchtfl eisch, weniger Fasern und 

einen intensiveren Geschmack. 



ANZEIGEN
Kalkulator

Leerer PC? Hilfe gesucht?
Sie brauchen Unterstützung? So einfach können Sie 
Ihre Stellenanzeige buchen. Anzeigenformat sowie 
Verbreitungsgebiet auswählen und Ihr Anzeigen-
preis wird direkt online berechnet. Alle Ausgaben, 
Nachbarorte und Kombinationsmöglichkeiten 
werden sofort angezeigt. 

www.primo-stockach.de

EINFACH
ONLINE 
BUCHEN



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 Tel. 07771/ 0000

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



Jeder Sonntag ist Bratentag  
in der Waldlust in Häusern

Was gibt es Schöneres als einen leckeren Sonntagsbraten  
mit Familie und Freunden?

Diese Tradition genießen Sie ab Mitte September jeden Sonn- und 
Feiertag durchgehend ab 11.30 Uhr in der Waldlust in Häusern. 

Es erwartet Sie wechselnd ein Sonntagsbraten, wahlweise mit  
Spätzle, Semmel- oder Kartoffelknödel, Rotkraut und Sauerkraut.

Natürlich gibt es auch andere leckere Speisen.

Reservation erwünscht.

Parkhotel Waldlust
In der Würze 18 • 79837 Häusern • Tel. +49 (0) 7672 480 390

A. SEEBACHER
Herbst-Altpreisaktion

•  Mc Cormick Schlepper X 5,35 Neu 73 KW, 99 PS, 
4 Zyl., 3600 ccm, DL, KL, elektro Wendeschaltung

•  Mc Cormick Schlepper 89 KW, 113 PS, Typ X 60, 50 
DL, KL, FL, 1100 BST, Bauj. 2014

• Fella-Heumaschinen noch zu Altpreisen ab Lager
•  Frontlader Holzgreifer Euro, Rotator 3 to  

Pendelgelenk, 2500,- inkl. MwSt.
• Starterbatterien 12 V 90 AH + 12 V 110 AH günstig

79777 Untermettingen - Löhningen 23
Tel. 07743 / 5663 • Handy 0173 - 329 28 68



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.


